
finanziellen	Folgen	der	verschiedenen
Alternativen	und	die	Konsequenzen	für	das
Kind	zu	berücksichtigen.

Dieser	Ratgeber	will	zunächst	einen
Überblick	geben,	welche	Möglichkeiten	es
gibt,	wenn	ein	Jugendlicher	nach
Beendigung	der	allgemeinbildenden	Schule
nicht	unmittelbar	mit	einer	Berufsausbildung
oder	einem	Studium	beginnen	möchte.	So
kann	sich	etwa	der	Jugendliche	zunächst
ehrenamtlich	im	Rahmen	eines
Freiwilligendienstes	engagieren	oder	die
verschiedenen	Möglichkeiten	nutzen,	sich
auf	eine	Berufsausbildung	vorzubereiten
(z.B.	durch	ein	Praktikum	oder
berufsvorbereitende	Bildungsmaßnahmen).
Viele	Jugendliche	wollen	nach	Beendigung
der	Schulzeit	zunächst	einmal	eine	Pause
machen	und	Geld	verdienen,	bevor	sie	ihre
Ausbildung	fortsetzen,	etwa	um	einen



längeren	Urlaub	oder	größere	Investitionen
finanzieren	zu	können.	Andere	Jugendliche
wollen	im	Rahmen	eines	Nebenjobs	etwas
dazuverdienen.	Und	selbstverständlich
besteht	auch	die	Möglichkeit,	nach
Beendigung	der	Schulzeit	zunächst	eine
längere	Auszeit	zu	nehmen.	Die	Pause
kann	beispielsweise	dazu	dienen,	sich
Gedanken	über	die	Zukunft	zu	machen,	sich
selbst	zu	finden	und	zu	orientieren,	zu
reisen	oder	im	Ausland	Sprachen	zu	lernen.
Andere	Jugendliche	müssen	unter
Umständen	zwangsweise	pausieren,	weil	sie
keinen	Ausbildungs-	oder	Arbeitsplatz
finden.

Egal,	aus	welchen	Gründen	sich	eine
Berufsausbildung	oder	ein	Studium	nicht
unmittelbar	an	das	Ende	der	Schulzeit
anschließt,	damit	verbunden	sind	teilweise
gravierende	rechtliche	und	finanzielle



Folgen.	Und	diese	Konsequenzen	–	für	den
Jugendlichen	selbst	und	seine	Eltern	–
werden	ausführlich	vorgestellt.	Sie	betreffen
u.a.	den	Anspruch	der	Eltern	auf	das
Kindergeld	und	den	Kinderzuschlag,	die
steuerliche	Entlastung	der	Eltern	durch
Steuerfreibeträge	und	die	Möglichkeit	des
Jugendlichen,	sich	über	die
Familienversicherung	beitragsfrei	in	der
gesetzlichen	Krankenversicherung	der
Eltern	mitzuversichern.	Dargestellt	werden
diese	Konsequenzen	unter	Bezugnahme	auf
die	jeweilige	Situation	(z.B.
Freiwilligendienst,	Erwerbstätigkeit	oder
Sprachaufenthalt	des	Jugendlichen	im
Ausland).	Erläutert	wird	dabei	insbesondere
auch,	unter	welchen	Voraussetzungen	die
einzelnen	Leistungen	und	steuerlichen
Vorteile	auch	dann	in	Anspruch	genommen
werden	können,	wenn	die	Ausbildung



unterbrochen	wird,	wenn	sich	also	an	den
Abschluss	der	allgemeinbildenden	Schule
nicht	unmittelbar	eine	Berufsausbildung
oder	ein	Studium	anschließt.

Zum	Schluss	noch	ein	wichtiger	Hinweis:
Bitte	beachten	Sie,	dass	sich	dieser
Ratgeber	auf	die	wichtigsten	allgemeinen
Sachverhalte	und	Fallgestaltungen
beschränken	muss.	Im	Einzelfall	müssen
dagegen	jedoch	noch	jeweils	die	konkreten
Umstände	berücksichtigt	werden.	Deshalb
ist	es	wichtig,	rechtzeitig	Kontakt	mit	den
zuständigen	Stellen,	etwa	der
Krankenkasse,	der	Familienkasse	oder	der
Agentur	für	Arbeit	aufzunehmen.

Dr.	iur.	Otto	N.	Bretzinger



2			Überblick	über	die
Möglichkeiten	für	die
Übergangszeit	zwischen	Schule
und	Berufsausbildung	bzw.
Studium

Wer	nach	der	schulischen	Ausbildung	nicht
unmittelbar	eine	Berufsausbildung
aufnehmen	oder	mit	einem	Studium
beginnen	will,	hat	mehrere	Möglichkeiten.

Im	Rahmen	eines
Freiwilligendienstes	besteht	die
Möglichkeit,	sich	ehrenamtlich	für
die	Gesellschaft	zu	engagieren.

Es	bestehen	verschiedene
Gelegenheiten,	sich	auf	eine
Berufsausbildung	vorzubereiten


